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mit über 840.000 Hektar Wald und einem Anteil 
von circa 42 Prozent an der Landesfläche zählt das 
Bundes land Rheinland-Pfalz zu einem der waldreichs-
ten Bundes länder der Bundesrepublik. Mit dem fort-
schreitenden Klimawandel steigt das Waldbrandrisiko 
signifikant: Während in den vergangenen 20 Jahren die 
jährliche Anzahl von Waldbränden regelmäßig unter 50 
lag, kam es im Jahr 2022 in Rheinland-Pfalz – begünstigt 
durch einen sehr heißen und trockenen Sommer – zu 
einer Vervierfachung der Waldbrandfläche. Da in der 
Zukunft, neben größeren und intensiveren Brandverläu-
fen, auch mit einer Verlängerung der Waldbrandsaison 
zu rechnen ist, ist die Thematik von großer Bedeutung. 
Nach Anzahl und Flächengröße war das Thema in der 
forstlichen Problemlandschaft zwar nicht dominant, das 
mediale Interesse war und ist jedoch v. a. saisonal sehr 
groß, da das Thema im Problembewusstsein der Bevöl-
kerung tief verankert ist.

Mit der Aktualisierung des rheinland-pfälzischen 
Rahmen -Alarm- und Einsatzplans „Waldbrand“ sowie 
dem Konzept „Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung“ 
im ersten Quartal 2020 wurden weitere Schritte im 
Waldbrandschutz unternommen. Beispielhaft zu  nennen 
sind Besprechungsrunden auf Ebene der Forstämter 
und Feuerwehren, die auch mit Blick auf gemeinsame 
 Rettungs- und Waldbrandübungen stattfinden, Fahr-
trainings im Wald, Fort- und Weiterbildungen sowie 
weiterer Maßnahmen wie etwa die Öffentlichkeitsarbeit. 
Eingebettet sind diese Maßnahmen in übergeordnete 
Strategien zum vorbeugenden Brandschutz durch Beglei-
tung und Unterstützung der Wälder hin zu mehr Resilienz 
im Klimawandel – etwa durch die Einbringung von Laub-
bäumen, die weniger brandgefährdet sind. 

Das vorliegende Kompendium dient 
der Information und Beratung der 
Forstämter und Waldbesitzenden 
mit Blick auf die Zusammenarbeit, 
insbesondere mit Feuerwehren der 
 Verbandsgemeinden und Kreise. 

Ähnlich dem Rahmen-Alarm- und Einsatzplan 
handelt es sich beim vorliegenden Kompendium um 
einen Rahmen, der an die örtlichen Verhältnisse an-
zupassen ist. Nicht jedes Element im Kompendium 
muss umgesetzt werden, vielmehr sollen Möglich-
keiten aufgezeigt werden.

Nach den Rückmeldungen an die Zentralstelle 
der Forstverwaltung hat sich in zahlreichen Forst-
ämtern eine lebendige Kultur des Austauschs, Übens 
und Informierens etabliert. Im Fall der Fälle kann 
der forstliche Sachverstand so bedarfsweise in die 
Stabsarbeit der Einsatzleitung eingebracht werden. 
„In Krisen Köpfe kennen“ ist eine ganz wesentliche 
Voraussetzung für ein schnelles, sicheres und wirk-
sames Handeln. So wie auch im  Jahr 2022 beim 
Brand  am Hambacher Schloss, wo Landesforsten 
bis in die Abendstunden in der technischen Einsatz-
leitung Hambach beratend tätig war.

Die Gliederung des Kompendiums ist prozessorien-
tiert. Nach Schilderung des Hintergrundes und der 
Grundlagen (Kapitel 1) folgt die Prävention, Vor-
bereitung und Waldbrandverhütung (Kapitel 2), die 
Erkennung und Reaktion: Waldbrandbe kämpfung 
( Kapitel 3) und endet mit der Nachbereitung 
( Kapitel 4). In Infoboxen finden sich ergänzende 
 Hinweise.

Bringen wir die Verantwortungs-
gemeinschaft Waldbrand-
schutz  zusammen und  gehen 
das Thema aktiv an!

Mit herzlichen Grüßen

Sehr geehrte 
Damen und Herren, 

Katrin Eder
Staatsministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie und Mobilität
Rheinland-Pfalz
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1. HINTERGRUND

1. Hintergrund

Waldwachstum und Waldgesundheit waren in Rhein-
land-Pfalz viele Jahrzehnte durch atlantisch geprägte 
Witterung in den Sommermonaten beeinflusst. Mit 
der Häufung sogenannter Trockenjahre verschlech-
tert sich allerdings die Gesundheitssituation der 
Laub- und Nadelwälder. Gleichzeitig verschärft sich 
die Gefährdungssituation gegenüber Waldbrand. 
Dies lässt sich auch anhand von Zahlenmaterial 
belegen, wie es der langjährige Trend für den Wald-
brandgefahrenindex über die letzten rund 60 Jahre 
aufzeigt.  Sukzessive steigt die Anzahl der Tage mit 
Waldbrandstufe 4 und 5. Dies zeigen auch die Jahre 
2018 bis 2020 und 2022. Große Hitze, austrocknen-
de Winde und mehrwöchige Trockenheit führten zu 
flächendeckend hohen oder höchsten Indexwerten. 
Die Folge waren außerordentlich trockene Böden, 
ausgetrocknete Vegetation, absterbende Waldgesell-
schaften und vermehrt Totholz. Dies war in weiten 
Teilen von Rheinland-Pfalz der Fall. 

Wärme und brennbares Material sind 
neben Sauerstoff die Bedingungen im 
Verbrennungsdreieck, die erforderlich 
sind für einen Brand. 

In Rheinland-Pfalz gehen besonders warm-tro-
ckene Bedingungen mit einer höheren Anzahl an 
Brandereignissen und größeren Waldbrandflächen 
einher. Für die Zukunft werden längere und intensi-
vere Warmphasen erwartet, verbunden mit einem 
erhöhten Waldbrandrisiko. Aufgrund dieser prognos-
tizierten Entwicklung fußen Waldbrandkonzepte auf 
einem lebendigen Austausch und Miteinander vor 
allem auf Ebene der örtlich zuständigen Feuerwehren 
und Forstämter. 

Die Waldbrandstatistik Rheinland-Pfalz dokumen-
tiert für den Zeitraum von 1999 bis 2022, dass 
Waldbrände nach Zahl und Fläche bisher in einem 
vergleichbar geringen Umfang vorgekommen sind. 
Im langjährigen Durchschnitt betrug die Anzahl an 
Waldbränden unter 50 bei einer Gesamtfläche von 
unter 10 Hektar pro Jahr. Bei einer Gesamtwaldflä-
che von circa 840.000 Hektar Wald entspricht das 
einem Anteil von weniger als 0,001 Prozent. Im Jahr 

Abbildung 1: Waldbrandindex 1961–2022 Rhein-
land-Pfalz. Die Berechnungsgrundlage fußt auf 
dem Kanadischen Waldbrandindex (sog. Fire 
Weather Index, FWI), der als weltweiter Standard 
auch in Deutschland verwendet wird.

Abbildung 2: Waldbrand im August 2022 am 
trockenen Südhang vom Hambacher Schloss, 
Neustadt an der Weinstraße. Mit circa 4 Hektar 
Waldbrandfläche der seit Jahrzehnten größte 
Waldbrand in Rheinland-Pfalz. 

Abbildung 3: Lennebergwald nahe Mainz
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2022  haben sich in Rheinland-Pfalz Fläche und An-
zahl jedoch vervierfacht. Eine ähnliche Größenord-
nung wurde im Sommer 2003 (Jahrhundertsommer) 
erreicht.

Landesforsten führt eine Waldbrandstatistik, 
die den Wald i. S. des Gesetzes abdeckt (vgl. § 3 
LWaldG). Diese wird am Ende eines jeden Jahres 
aktualisiert. Daneben werden separat Meldungen 
von Polizei und Feuerwehr erfasst, die sich in der 
Regel auf Vegetationsbrände (z. B. Alleen, Flur-
gehölzstreifen und -gruppen, Grasland) beziehen. 
Vegetationsbrände sind der Oberbegriff, in dem 
Waldbrände aufgehen. Alle Waldbrände sind dem-
nach Vegetationsbrände, aber nicht alle Vegeta-
tionsbrände sind im Umkehrschluss Waldbrände.

Waldbrände sind in Rheinland-Pfalz nur selten 
Naturereignisse und haben hier keine Bedeutung in 
der natürlichen Entwicklung von Waldökosystemen. 
In der Regel kamen Klein- und Bodenfeuer vor, die 
einen vergleichsweise geringen Schaden verursach-
ten. Vollfeuer oder Wipfelfeuer, die durch Wind und 
Vegetation in kurzer Zeit weite Strecken vereinnah-
men können, kamen bisher nicht vor. 

Auswirkungen kleiner Flächenbrände auf die Wald-
ökologie sind glücklicherweise zumeist gering. Die 
bewährte Grundstruktur der Feuerwehr konnte in 
den zurückliegenden Perioden die Waldbrandfläche 
regelmäßig unter 1 Hektar halten. 

Im langjährigen Mittel der Jahresverläufe sind das 
Frühjahr (April) und der Hochsommer (Juli/August) 
besonders von Waldbränden betroffen. Vor dem 
Austrieb bieten trockene Vorjahresvegetation und 
Laub am Boden leicht entzündliches Brandmaterial. 
Im Frühjahr besteht eine erhöhte Gefahr von Boden-
bränden. Mit einer Verlängerung der warm-trocke-
nen Vegetationszeit in den Herbst ist eine längere 
Waldbrandsaison möglich. Je nach Witterung im 
Winterhalbjahr besteht keine bis eine geringe Gefahr. 
Bei anhaltender Trockenheit Ende Dezember (ohne 
Schnee) kann Silvesterfeuerwerk jedoch problema-
tisch sein durch Entzündung von leicht brennbarem 
Bodenmaterial.

In der Regel handelt es sich um menschliches 
Fehlverhalten, das zum Waldbrand führt. Häufige 
Ursachen sind dabei weggeworfene Zigaretten, nicht 
fachgerechte Abbrennarbeiten und feuergefährliche 

Abbildung 4: Anzahl (oben), Fläche (Mitte) und 
mittlere Auftretenshäufigkeit (unten) der Wald-
brände in Rheinland-Pfalz von 1999 bis 2022

ANZAHL
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AUFTRETENSHÄUFIGKEIT
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Betriebsarbeiten, Brandstiftung und Feuerwerkskör-
per. Die einzige, jedoch seltene natürliche Ursache 
für Waldbrände in Rheinland-Pfalz wären Blitzschlä-
ge, die im Sommer in Form von schwer zu löschen-
den Erdfeuern auftreten könnten.

Die Folgen von Feuern auf Gesellschaft, Natur und 
Waldbewirtschaftung sind zahlreich. Sie reichen von 
ökonomischen Folgen wie Eigentumsverlust, Zerstö-
rung von Produktionsstätten und kritischer Infrastruk-
tur bis hin zu Räumungskosten, vernichteten Wald-
orten, Bekämpfungs- und Wiederaufforstungskosten 
und Todesfällen. Ökologische Auswirkungen sind die 
Beeinträchtigung von Nährstoff-, Luft- und Wasser-
haushalt oder Schadstofffreisetzungen und Störungen 
der Pflanzen-, Pilz- und Tierwelt bis hin zu Erosion 
durch Brand. Auch aus Gründen der klimafreundlichen 
Bereitstellung und Verwendung des heimischen Öko-
rohstoffs Holz sind Vitalitäts- und Waldverluste zu 
verhindern. Waldbrände sind damit stets zu vermei-
den oder schnellstmöglich einzudämmen.

a. Normative Grundlagen
Gesetzlich geregelt ist die Waldbrandprävention in 
den einschlägigen Bestimmungen im rheinland-pfäl-
zischen Landeswaldgesetz (LWaldG) vom 30.11.2000 
in § 15 und § 24. Forstpersonal und Forstbehörden 
bringen sich beratend und unterstützend ein. Eine 

Waldbrandbekämpfung findet durch sie nicht statt.

Regelungen zur Gefahrenbeseitigung bzw. Wald-
brandbekämpfung finden sich im Landesbrand- und 
Katastrophenschutzgesetz (LBKG) vom 02.11.1981 in 
der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit dem 
Rahmen-Alarm- und Einsatzplan Waldbrand (RAEP 
WB) und dem Konzept Wald- und Vegetationsbrand-
bekämpfung (WBr). Grundsätzlich sind die Behörden 
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), 
wie beispielsweise Feuerwehr und Technisches Hilfs-
werk, für die Gefahrenabwehr zuständig. Die Einsatz-
leitung der Feuerwehr entscheidet über die Art und 
Weise der Unterstützung.

Link zu den Dokumenten:  
https://bks-portal.rlp.de/brandschutz/alarm-und-
einsatzplanung/fahrzeugger%C3%A4t-waldbrand

Als Aufbau- und Ablaufkonzept dient der Rahmen-
Alarm- und Einsatzplan mit den einschlägigen Alarm- 
und Einsatzplänen auf Ebene der Kreise und Ver-
bandsgemeinden in Verbindung mit dem vorliegenden 
Kompendium und den örtlichen Forstamtskonzepten. 
Weitere Grundlagen für Feuerwehren, Forstbehörden 
und Behörden und Organisationen mit Sicherheitsauf-
gaben ergeben sich aus den Vorschriften bzw. Merk-
blättern zum Wegebau, den einschlägigen Feuerwehr-
dienstvorschriften, diversen DIN-Vorschriften sowie 

Abbildung 5: Waldbrand und dessen Akteurinnen und Akteure 
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gen mit Geboten und Verboten, die bei Maßnahmen 
des vorbeugenden Brandschutzes eine Rolle spielen 
können, ist an dieser Stelle hingewiesen:

• §§ 13 ff. Bundesnaturschutzgesetz: Eingriffsrege-
lung, Vermeidung und Kompensation erheblicher 
Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 
Landschaft

• Schutzgebiete und Objekte nach §§ 23–30 
BNatSchG wie bspw. Naturschutzgebiete, Natio-
nalpark Hunsrück-Hochwald, Landschaftsschutz-
gebiete und gesetzlich geschützte Biotope (z. B. 
Moore, Quellen, Bäche, Wälder trocken-warmer 
Standorte oder Hangschuttwälder)

• § 40 Bundesnaturschutzgesetz

• § 44 Bundesnaturschutzgesetz: besonders ge-
schützte Arten

• Regelungen zu Naturwaldreservaten insbesondere 
§ 19 LWaldG: Zweck u. a. Forschung, Biomonito-
ring, Belassen von Totholz und Grundsatz einer 
Feuerbekämpfung 

• NATURA-2000-Gebiete 

 - FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I sowie 
Tier- und Pflanzenarten nach Anhang II und IV 
der FFH-Richtlinie 

 - Vogelschutzgebiete (Anhang I der Vogelschutz-
richtlinie)

Informationen zu bspw. internationalen oder 
 nationalen Schutzgebieten sind online abrufbar 
unter dem Landesinformationssystem der Natur-
schutzverwaltung (kurz: LANIS):  
https://geodaten.naturschutz.rlp.de/

Informierend, beratend und unterstützend kann 
qualifiziertes Forstamtspersonal der Feuerwehr-
einsatzleitung zur Seite stehen. Die Rolle der so-
genannten Fachberatung Forst ist nicht im Detail 
definiert. Im Allgemeinen sind je nach Alarmstufe 
qualifizierte Forstamtsbeschäftigte mit Ortskenntnis 
im Einsatzfall durch die Feuerwehr hinzuzuziehen. 
Die konkreten Anforderungen müssen auf örtlicher 
Ebene zwischen Forstamt und Feuerwehr abgespro-
chen werden (z. B. mithilfe eines Anforderungskata-
logs unter Beachtung der Verantwortlichkeiten und 
Routinen). Aus der Rolle der Fachberatung sind keine 
Einsatzleit- oder Führungsbefugnisse abzuleiten.

der Naturschutzgesetzgebung. Regelungen im Privat- 
und Kommunalwald sind zu berücksichtigen.

Nach § 15 und § 24 Landeswaldgesetz (LWaldG) 
herrscht der Grundsatz eines ganzjährigen Feuerver-
bots im Wald.

Dieser Grundsatz kennt in mehreren Fällen Ausnah-
men, entweder mit Genehmigung durch das örtlich 
zuständige Forstamt als untere Forstbehörde oder 
wenn ein Abstand von mehr als 100 Metern zum 
Wald i. S. der Walddefinition nach § 3 LWaldG ge-
geben ist. Die weiteren Ausnahmen nach § 24 Abs. 3 
LWaldG: 

1. „Personen, denen der Wald gehört oder die ein 
Nutzungsrecht daran besitzen,

2. Personen, die im Wald beschäftigt sind, 

3. Jagdausübungsberechtigte bei der Jagdausübung, 

4. Personen bei der Ausführung behördlich angeord-
neter oder genehmigter Arbeiten, 

5. das Anzünden und Unterhalten von Feuer in einer 
vom Forstamt errichteten oder von ihm geneh-
migten Feuerstelle, 

6. das Anzünden und Unterhalten von Feuer in einer 
Anlage, die behördlich, insbesondere bau- oder 
gewerberechtlich, genehmigt wurde [oder] 

7. das Grillen auf Grundstücken am Wald mit zu-
gelassener Wohnbebauung.“

Nach der Gefahrenabwehrverordnung-Himmels-
laternen vom 31. August 2009 in der jeweils gülti-
gen Fassung ist es nach § 1 in Rheinland-Pfalz „[…] 
verboten, unbemannte ballonartige Flugkörper, bei 
denen der Auftrieb durch Erwärmung der im Bal-
lonkörper enthaltenen Luft mittels einer eigenen 
Feuerquelle mit festen, flüssigen oder gasförmigen 
Brennstoffen erzeugt wird (Himmelslaternen), in den 
Luftraum aufsteigen zu lassen. Himmelslaternen sind 
insbesondere die im Handel unter dieser oder einer 
ähnlichen Bezeichnung, wie ‚Fluglaterne‘, ‚Kong-
Ming-Laterne‘, ‚Skylaterne‘, ‚Partyballon‘ oder ‚Minia-
tur-Heißluftballon‘, bekannten Flugkörper.“

Informationen zu naturschutzrechtlichen Bestim-
mungen finden sich bei den Unteren Naturschutzbe-
hörden oder Forstämtern. Auf einschlägige Regelun-

https://geodaten.naturschutz.rlp.de/
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Mitentscheidend für ein Gelingen ist sicherlich, dass 
die Rolle der Fachberatung bereits in der Phase der 
Prävention beginnt (z. B. Informationen zu Risiko-
gebieten, gemeinsame Wegebefahrungen), um als 
Kontaktperson dem örtlich zuständigen Revier bzw. 
Forstamt ein Gesicht zu geben.

Nach dem Rahmen-Alarm- und Einsatzplan Wald-
brand (RAEP Waldbrand) kommt den Forstleuten in 
den fünf Alarmstufen eine beratende Funktion zu, 
wenn es im Wald brennt. Bereits in der Prävention 
gibt es allerdings einige Punkte, die die Fachberatung 
einbringen kann, dazu zählen exemplarisch und nicht 
abschließend:

Organisatorische Maßnahmen
• Aktualisierung der Kontaktdaten (Revierabgren-

zungen mit der zuständigen Revierleitung, Wald-
eigentumsverhältnisse)

• Zurverfügungstellung von Kartenmaterial (Revier-
karten mit besonders gefährdeten Waldbereichen, 
Rettungspunkte, Wasserentnahmestellen usw.)

 - Landeslizenz für BOS bereits verfügbar

• Erkundungsfahrten mit Feuerwehrfahrzeugen auf 
Waldwegen

• Waldbrand- und Rettungsübungen

• Unterstützung durch Forstmaschinen zum Freiräu-
men von Wegen (Liste von Unternehmerinnen und 
Unternehmern)

Löschwasserversorgung und 
 technische Maßnahmen
• Förderung des Wasserrückhalts im Wald generell

• Gefahrenanalyse in Abstimmung mit örtlicher 
Feuerwehr und Prüfung der Anlage/Reaktivierung 
von Maßnahmen der Löschwasservorhaltung im 
Wald

• Unterhaltung und Instandsetzung eines ausrei-
chend dichten Wegenetzes

Waldbauliche Maßnahmen
• Langfristige Entwicklung laubbaumreicher Wälder 

mit einer grundsätzlich geringeren Brandlast

• Anlage oder Förderung von brandhemmender 

Vegetation, insbesondere entlang kritischer Infra-
struktur, z. B. waldnaher Wohnbebauung

Kommunikation
• Jährliches Frühjahrstreffen der örtlichen Forstleute 

mit den örtlich zuständigen Brand- und Katastro-
phenschutzinspekteurinnen und -inspekteuren der 
Landkreise und kreisfreien Städte und der Wehrlei-
tung der Gemeinden

• Kontinuierliche Kommunikationsarbeit, 
z. B. Amtsblätter, Presse, Newsletter, soziale Me-
dien usw.

• Anbringen der professionellen Warnschilder an 
neuralgischen Punkten, z. B. an Schutzhütten, 
Waldparkplätzen, Wanderwegen, Wegekreuzungen 
usw.

• Informationen zur Smartphone-App „Hilfe im 
Wald“

b. Waldfläche und  
Waldeigentum

Jeder Quadratmeter in Rheinland-Pfalz hat eine 
Eigentümerin oder einen Eigentümer. Eine wie auch 
immer gestaltete Wildnis gibt es im engeren Sinne 
daher nicht. § 2 des rheinland-pfälzischen des Lan-
deswaldgesetz (LWaldG) unterscheidet drei Eigen-
tumsarten, den Staats-, Kommunal- und Privatwald. 
Zuständig für den Bundeswald in Rheinland-Pfalz 
ist der Bundesforstbetrieb Rhein-Mosel mit dem 
Standort in Baumholder. Die Sparte Bundesforst ist 
Teil der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. In 
Rheinland-Pfalz handelt es sich überwiegend um 
Liegenschaften, die militärisch genutzt werden, z. T. 
mit Kampfmitteln oder militärischen Altlasten (z. B. 
Truppenübungsplätze mit möglicherweise muni-
tionsbelasteten Standorten). Der Staatswald im 
Bundeseigentum hat einen Anteil von 1,6 Prozent an 
der Gesamtfläche (Daten der Bundeswaldinventur 
2012). 

Kontakt zum Bundesforstbetrieb Rhein-Mosel: 
Grünbacher Weg 7  
55774 Baumholder

Das Land Rheinland-Pfalz hat einen Waldeigentums-
anteil von circa 25,6 Prozent. Dieser befindet sich 
überwiegend im südlichen Landesteil. 
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Der Privatwald hat einen Anteil von circa 26,7 Pro-
zent und ist aufgrund von Realteilung in der Regel 
stark parzelliert, womit den über 300.000 Wald-
besitzenden im Durchschnitt 6.000 Quadratmeter 
gehören. Viele private Waldbesitzende sind über 
sogenannte Waldbauvereine organisiert.

Der Körperschaftswald hat einen Anteil von circa 
46,1 Prozent. Besonders charakteristisch für Rhein-
land-Pfalz ist der hohe Kommunalwaldanteil mit fast 
der Hälfte der Fläche. In Rheinland-Pfalz besitzen 
über 2.000 Gemeinden Wald. Schwerpunktmäßig 
befindet sich dieser im Norden vom Bundesland. 
Große waldbesitzende Gemeinden sind die Stadt 
Koblenz oder die Stadt Neustadt an der Weinstraße.

Der Wald in Rheinland-Pfalz umfasst eine Gesamt-
fläche von rund 840.000 Hektar Wald, wovon rund 
20 Prozent auf den Pfälzerwald entfallen. Insgesamt 
ist die Landesfläche zu 42 Prozent bewaldet. Hohe 
und höchste Bewaldungsprozente werden im Pfälzer-
wald erreicht, die niedrigsten in der Region Rheinhes-
sen. Rheinland-Pfalz zählt zusammen mit Hessen zu 
den waldreichsten Bundesländern, denn im bundes-
weiten Schnitt sind rund ein Drittel der Fläche mit 
Wald bedeckt. 

Das Gemeinschaftsforstamt rheinland-pfälzischer 
Prägung ist in Fragen des Waldeigentums ein zent-
raler Kontaktgeber. Neben der Bewirtschaftung des 
Landeswaldes werden Körperschafts- und Privat-
wälder betreut oder beraten. Die 44 Forstämter 
decken hoheitlich den gesamten Bereich von Rhein-
land-Pfalz ab. Ausgenommen sind die Flächen des 
Nationalparks Hunsrück-Hochwald und des Bundes-
forstbetriebs Baumholder, die der Aufsicht durch das 
Ministerium bzw. die Zentralstelle der Forstverwal-
tung unterliegen.

Kontakt zur Zentralstelle der Forstverwaltung:   
Le Quartier-Hornbach 9 
67433 Neustadt an der Weinstraße

Das Waldbildungszentrum liegt in Hachenburg, von 
wo aus digital oder in Präsenz Aus- und Fortbildun-
gen für Interne (Landesforstenbeschäftigte) und 
Externe (z. B. Feuerwehrleute) angeboten werden.

Kontakt zum Waldbildungszentrum:  
In der Burgbitz 4  
57627 Hachenburg

Adress- und Kontaktlisten sind auf der Website des 
jeweiligen Forstamtes zu finden, abrufbar unter: 
forstaemter.wald.rlp.de

Kontakt und Austausch auf Ebene der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion (ADD) als auch mit der 
Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie (LFKA) 
erfolgen mit der Zentralstelle der Forstverwaltung im 
sogenannten Fachbeirat Waldbrandschutz und nicht 
über die örtliche Ebene der Forstämter.

Bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) 
nimmt das für Brand- und Katastrophenschutz zustän-
dige Referat 22 im Auftrag der Fachabteilung im Innen-
ministerium zentral-operative Aufgaben im Bereich 
Brand- und Katastrophenschutz wahr.

Kontakt zur Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion: 
Willy-Brandt-Platz 3  
54290 Trier

Die Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie 
(LFKA) in Koblenz ist die zentrale Ausbildungsstätte 
der Freiwilligen Feuerwehren, der Berufs- und Werk-
feuerwehren und der anderen Hilfsorganisationen in 
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Abbildung 6: Übersichtskarte von 
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https://www.wald.rlp.de/index.php?id=4349
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Rheinland-Pfalz. Daneben bündelt sie die Beratung 
zu Fragen der Feuerwehr- und Katastrophenschutz-
technik, ist Beratungs- und Koordinierungsstelle 
„Psychosoziale Notfallversorgung“ und regelmäßiger 
Tagungsort.

Kontakt zur Feuerwehr- und Katastrophen-
schutzakademie:  
Lindenallee 41–43 
56077 Koblenz

c. Waldentwicklung
Über alle Waldbesitzarten hinweg lässt sich die Baum-
artenentwicklung der letzten Jahrzehnte anhand der 
vergangenen drei Bundeswaldinventuren in den 
Jahren 1987, 2002 und 2012 zahlenmäßig nachver-
folgen. Die Baumarten liefern in unterschiedlicher 
Ausprägung das Brennmaterial, das neben Sauerstoff 
und Hitze die Voraussetzung für einen Brand ist. 
Betrachtet man die Waldlandschaftsentwicklung in 
dem 25-jährigen Zeitraum unter dem Aspekt der 
Menge an brennbarem (Trocken-)Material, ist diese 
gekennzeichnet durch einen Flächenanstieg an 
risikoärmeren Laubbäumen. Dagegen haben wald-
brandgefährdete Baumarten wie Fichte und Kiefer in 
Rheinland-Pfalz über die letzten Jahrzehnte in ihrem 

Flächenumfang abgenommen. Hierbei zeigt die Fichte 
einen besonders starken Flächenrückgang, der sich in 
den Jahren nach 2012 infolge von Borkenkäfer-
massenvermehrungen noch weiter fortgesetzt hat. 

Abbildung 8: Frischer Stockausschlag einer Eiche 
auf der Brandfläche unterhalb des Hambacher 
Schlosses im Oktober 2022

Abbildung 7: Waldlandschaftsentwicklung in Rheinland-Pfalz über die letzten rund 30 Jahre anhand der Bundes-
waldinventuren von 1987, 2002 und 2012. Weitere Informationen online unter:  www.bundeswaldinventur.de 
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Nadelbäume besitzen anders als Laubbäume hohe 
Ölgehalte in den Nadeln und meist Harze in den 
verholzten Anteilen, womit sie leicht entzünd-
lich und gut brennbar sind. Sie bilden zumindest in 
Reinkulturen oft eine leicht brennbare Reisig- und 
Rohhumusauflage am Boden. Bei Laubbäumen fällt 
diese in der Regel geringer aus. Nach einem Brand 
können Laubbäume wie Weiden, Pappeln und Eichen 
mittels Stockausschlag aus dem Wurzelwerk wieder 
austreiben. Die Eiche hat den Vorteil einer stark bor-
kigen Rinde, womit weniger intensive und schnelle 
Bodenfeuer eine geringere Schadwirkung entfalten. 
Bundesweit besitzt Rheinland-Pfalz die höchsten 
Eichenanteile.

Strukturreichtum sowie Anteile an geschwächten 
Bäumen und eine Anreicherung an zumeist gut ge-
trocknetem Alt- und Totholz, insbesondere liegen-
dem Totholz, können jedoch mögliche Löscharbeiten 
behindern. Trockenschäden besonders in Laubwäl-
dern, häufig in Kombination mit schadverstärkenden 
Organismen oder Krankheiten, führen zu erhöhten 
Absterberaten. Zu nennen sind hier beispielhaft das 
Eschentriebsterben oder die Rußrindenkrankheit an 
Bergahorn. Perspektivisch wird es zu einer weiteren 
Totholzerhöhung kommen, sowohl in bewirtschaf-
teten Wäldern als auch in besonderem Maße in 
Schutzgebieten (z. B. Nationalpark Hunsrück-Hoch-
wald, Kernzonen Biosphärenreservat). 

Totholz ist ein elementarer Teil natur-
naher Waldgesellschaften mit hoher 
Artenvielfalt. 

d. Waldbrandrisikogebiete
Die Waldflächen von Rheinland-Pfalz wurden gemäß 
der Verordnung (EWG) Nr. 2158/92 vom 23. Juli 
1992 in Gebiete mit unterschiedlicher Risikoklasse 
eingestuft:

• A = hohes Waldbrandrisiko (rot)

• B = mittleres Waldbrandrisiko (orange)

• C = niedriges Waldbrandrisiko (gelb)

In Rheinland-Pfalz sind keine Gebiete mit hohem 
Waldbrandrisiko eingestuft. Eingestufte Gebiete mit 
mittlerem Waldbrandrisiko (B) sind:

• Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim

• Landkreis Neustadt an der Weinstraße

• Gebiete der kreisfreien Stadt Kaiserslautern und 
des Landkreises Kaiserslautern, die zum Land-
stuhler Bruch gehören (saarländisch-pfälzische 
Moorniederung)

Alle übrigen Waldflächen von Rheinland-Pfalz sind 
als Gebiete mit niedrigem Waldbrandrisiko ein-
gestuft. In Deutschland erfolgt die Abgrenzung auf 
Landkreisebene.

Unabhängig von den Waldbrandrisikogebieten kann 
die Einstufung der örtlichen Gefahrenanalyse zu 
einem erhöhten Gefahrenpotenzial und einer höhe-
ren Einstufung führen, sodass stets die örtliche Ein-
schätzung im Jahresverlauf notwendig ist. Kulturge-
prägte Kiefernwälder, zum Beispiel am Ostabfall des 
Pfälzerwaldes, die auf trockenen Hanglagen in Höhen 
zwischen 200 und 600 Metern über Meereshöhe in 
einer warm-trockenen Klimatönung wachsen, zeigen 
zunehmend lichte Waldstrukturen mit leicht ent-
zündbarem Brennmaterial (z. B. tief beastete, kurze 
Kiefernbäume, Gras, Heidekraut). Ein ähnliches Bild 
zeigt sich auch im Lennebergwald nahe Mainz.

Auf Ebene der Orts- oder Verbandsge-
meinde ist deshalb  gleichermaßen das 
örtliche Wald brandrisiko zu prüfen.

Abbildung 9: Die rheinland-pfälzischen Kreise mit 
ihrem eingestuften Waldbrandrisiko (gelb = gering, 
orange = mittel) auf der Grundlage der  Verordnung 
(EWG) Nr. 2158/92 vom 23. Juli 1992
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2. Prävention, Vorbereitung 
und  Waldbrandverhütung

a. Informationen zur Gefahrenlage
Zur Beurteilung der Waldbrandgefahr informiert der Deutsche Wetter-
dienst (DWD) seit 2012 über den Waldbrandgefahrenindex (WBI). Diese 
Waldbrandgefahrendarstellung beruht auf meteorologischen Daten für eine 
bestimmte Region, wie den Mittagswerten der Lufttemperatur, der relativen 
Luftfeuchtigkeit, der Windgeschwindigkeit und der 24-stündigen Nieder-
schlagsmenge sowie ggf. Schneehöhenmessungen. 

Die Darstellung beinhaltet auch eine Prognose für die kommenden vier 
Tage. Der Index wird in der Regel im Zeitraum von März bis Oktober her-
ausgegeben und umfasst fünf Gefahrenstufen, angelehnt an internationale 
Standards (1 = sehr geringe Gefahr, 2 = geringe Gefahr, 3 = mittlere Gefahr, 
4 = hohe Gefahr, 5 = sehr hohe Gefahr). 

In Rheinland-Pfalz treten überwiegend Bodenfeuer auf, in deren Folge sich 
dann Waldbrände entwickeln. Für Waldbereiche mit offeneren Grasland-
schaften kann daher die Berücksichtigung von Bodenfeuchte und Grasland-
feuerindex hilfreich sein. Nach Aussage des DWD handelt es sich bei diesem 
Index um „offenes, nicht abgeschattetes Gelände mit abgestorbener Wild-
grasauflage ohne grünen Unterwuchs“. 

Unter dem Link waldbrandgefahr.wald.rlp.de sind folgende Informationen zusammengestellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 10: Waldbrandgefahrenindex (links), Bodenfeuchte unter Gras, sandiger Lehm (Mitte) 
und Graslandfeuerindex (rechts). Die kartenmäßige Darstellung gibt einen ersten Überblick über die 
 Gefahrensituation von Waldbränden und bildet einen Teil der Gefahrenabschätzung.

http://waldbrandgefahr.wald.rlp.de


15

2. PRÄVENTION, VORBEREITUNG UND WALDBRANDVERHÜTUNG

Die Grafiken bieten vor allem in der Zusammenschau einen ersten Ein-
druck der Gefahrenlage, der um die örtliche Entzündungs- und Brenn-
fähigkeit ergänzt werden sollte. Wesentliche Beurteilungskriterien vor Ort 
sind das Brennmaterial (insbesondere Anfälligkeit der unterschiedlichen 
Baumarten oder Waldgesellschaften gegenüber Brand) und der phäno-
logische Entwicklungsstand (z. B. Risikosenkung von Waldbränden mit 
abgeschlossener Blattentfaltung in den Baumkronen). 

Die örtliche Behördenebene ist bei der Festlegung von Maßnahmen oder 
Alarmstufen nicht an die Indizes gebunden. Vielmehr ergänzen Informa-
tionen zur überregionalen und prognostizierten Wetterlage oder zum 
Brandgeschehen die Einstufung und Ableitung von Maßnahmen (z. B. 
Information von Dienst stellen).

Die Vegetationsform sagt nicht abschließend etwas über die Brandlast 
und Brandgefährdung aus. Eine Brach- wie auch eine Nassfläche mit 
Schilf können in Mitteleuropa hoch gefährdet sein. Im trockenen Früh-
jahr kann das Schilf Brandbeschleuniger sein, in einem nassen Sommer 
brandhemmend wirken. Entscheidend ist also bei der Betrachtung der 
Vegetationsform, die in der folgenden Grafik nach der Wassermenge und 
dem Wassergehalt (z. B. Holzfeuchte) differenziert, die Frage der Entzünd-
barkeit und Brandlast in der jeweiligen Jahreszeit und bei der beeinflus-
senden Witterung.

Abbildung 11: Lennebergwald nahe Mainz mit Schutzhütte und Infotafel Waldbrand.  
Der Link waldbrandgefahr.wald.rlp.de ist auf den Infotafeln abgedruckt, worüber man sich tagesaktuell 
und in Sekundenschnelle über die Gefahrensituation informieren kann.

http://waldbrandgefahr.wald.rlp.de
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WASSERFLÄCHEN / AUEN GRASLANDNASSFLÄCHEN / MOOR

NIEDRIG Risiko / Gefährdung           und Zündfähigkeit
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b. Gefahrenanalyse
Bäume produzieren von Natur aus Zweige, Blätter 
oder Nadeln. Mehr oder wenig konstant steht damit 
brennbares pflanzliches lebendes oder totes Material 
zur Verfügung. Folglich geht es nicht allein darum, ob 
Biomasse vorhanden ist, sondern in welcher Form, 
von welcher Art und Konsistenz, wo sie vorkommt 
und wie sie zum Beispiel verteilt ist. Bei der eigent-
lichen Bewertung geht es neben der Wahrscheinlich-
keit bzw. Häufigkeit um die Abschätzung der mögli-
chen Intensität sowie die Exposition und Anfälligkeit 
von Schutzgütern.

In Rheinland-Pfalz sind Bodenfeuer am häufigsten, 
bei denen die Verbrennung von Feinmaterial domi-
niert. Stärker dimensioniertes Holz hat regelmäßig 
eine längere Branddauer, verbunden mit einer höhe-
ren Glutproduktion und einer deutlicheren Gefahr 
eines Schwelbrands. Schwelende Materialien können 
durch den Wind leichter verfrachtet werden. 

Das Wissen um die gängige bzw. zu erwartende Wald-
brandentwicklung in Kombination mit den unten ste-
henden Faktoren ist wichtig bei der Maßnahmenwahl 
der Waldbrandprävention sowie der Priorisierung und 
Positionierung im Fall der Brandbekämpfung. 

Das Gefahrenpotenzial eines Waldbrandes ist je nach 
Waldlandschaft unterschiedlich und wird neben der 
Brandlast von Topografie und Wetter mitbestimmt. Die 
Umweltbedingungen an einem Standort sind wenig 
beeinflussbar. Die Brandlast ist als solche erkennbar 
und kann präventiv in Maßnahmen berücksichtigt 
werden. Sinnvoll ist daher die Identifizierung von als 
gefährlich eingestuften Brandlasten im Gelände und 
deren Verteilung in der Waldlandschaft. Wichtig ist in 
jedem Fall die grobe Klassifizierung der Vorkommen 
unterschiedlicher Brandlastentypen (z. B. Grasvege-
tation, Nadelwald), die in örtlichen Konzepten unter-
schiedlich dargestellt sein können, bspw. in einer Karte 
mit Risikobereichen.

Weitere Größen, die bei der Beurteilung des Gefahren-
potenzials eine entscheidende Rolle spielen:

• Windgeschwindigkeit
• Windrichtung
• Niederschlag
• Luftfeuchte
• Temperatur 
• Sonneneinstrahlung
• Jahreszeiten
• Häufigkeit von Störungen
• Landnutzungsform

GERING Entscheidungshilfe zur Beurteilung  
des Gefahrenpotenzials

HOCH

Wahrscheinlichkeit (Häufigkeit)
Abschätzbar über Feuerstellen in der Gegend, alte Waldbrandflächen im 

 Zusammenhang mit Witterungsbedingungen

Intensität (Einschätzung des Brandverhaltens)
(Aspekte: Art, Menge und Verteilung von Brennmaterial, Größe der Waldfläche, 

Witterung, z.B. Wind, Trockenheit, Hitze, Niederschlag, Feuchte)

Exposition von Schutzgütern und Vermögenswerten 
(Schutzgut Mensch; z. B. Nähe zu Wohnbebauuung und anderer Infrastruktur 

wie Sportstätten)

Anfälligkeit der Schutzgüter 
(z. B. Holzhaus im Wald)

Tabelle 1: Mit zunehmender Menge an brennbarem Material (z. B. Totholz) erhöht sich die potenzielle 
Brandlast. Berücksichtigung der räumlichen Nähe zu kritischer Infrastruktur (z. B. Solarparks, Windkraft-
anlagen, Umspannwerke) und möglicher Auswirkungen von Waldbränden (z. B. Flammen, Hitze, Rauch). 
Gleichermaßen ist die Nähe und Ausstattung der nächsten Feuerwehr einzubeziehen.
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Abbildung 12: Hilfsschema zur Gefahrenanalyse bei Biomasse und Totholz.  
Entsprechend der Ziele und Grundsätze der ökologischen Waldentwicklung in Rheinland-Pfalz kommt es zu 
keinem flächigen Arbeiten, sondern zu punktwirksamem Handeln (Maßnahmen- und Mitteleinsatz), wo-
durch insbesondere der Anfall von verwertbarem Holz forciert wird unter Berücksichtigung der Standards 
im  Natur- und Artenschutz, der Nährstoffnachhaltigkeit und der Arbeitssicherheit. 

• Vorherrschender Waldtyp
• Waldaufbau
• Waldzustand und -dichte (Waldinnenklima)
• Hangneigung
• Exposition
• Höhenlage
• Entfernung zur nächsten Wasserentnahmestelle
• Entfernung zur Wegeinfrastruktur
• Bodenfeuchte
• Weitere topografische Indikatoren

In vielen Waldbrandfällen der letzten Jahre war die 
Brandentwicklung dadurch geprägt, dass das Feuer 
den Hang hinauflief. Mit der Thermik (Kamineffekt) 
und der hangoberseitig leichter erreichbaren Brand-
last spielt die Topografie bei der Betrachtung von 
Gefahrenbereichen eine sehr große Rolle.

Im Jahresverlauf kommt es zu jahreszeittypischen 
Gefahrenniveaus. Anhaltende oder wiederkehrende 
Hitzewellen können eine Gefahrensituation ver-
schärfen. Idealerweise werden die Gefahrenniveaus 
in Abstimmung mit Beauftragten der Feuerwehr, 
des Forstamtes, Eigentümerinnen und Eigentümern 
sowie weiteren Betroffenen besprochen.

Die grobe Einwertung bzw. Klassifizierung zur Ab-
schätzung der Brandintensität erfolgt anhand der 
quantitativen Fragen: Wie viel brennbares Material 
welcher Dimension und Baumart ist vorhanden 
und wie ist dessen Tendenz zur Austrocknung bzw. 
Sensitivität oder Reaktion auf Umweltbedingungen? 
Ziel ist die bessere Beurteilung und Einschätzung von 
Brandverläufen, wobei die maßgebliche Größe die 
Holzfeuchte ist, d. h. der Wasseranteil im Vergleich 
zu trockenem Material. Je höher der Wasseranteil, 
desto mehr Hitze bzw. Wärmeenergie wird für die 
Verdunstung benötigt und desto langsamer brennt 
das Holz. 

Wenn Bäume Holzfeuchte verlieren, dann trocknen 
diese meist von der Krone beginnend abwärts, be-
kommen frühzeitig braune Blätter und sterben mög-
licherweise. Symptome, die regional in ihrer Intensi-
tät, ihrem Umfang und damit auch ihrer Tragweite 
unterschiedlich sind – insgesamt jedoch zunehmen.

Die nachfolgende Darstellung zeigt Eigenschaften 
und Bedingungen verschiedener Brandlasten und 
deren Einfluss auf die Ausbreitung von Waldbränden.

Biomasse

Lebend

Dünn
 (z. B. gesunde Äste und  

Zweige)

Junge Nadelbäume 
(10–40-jährige) 

mit ihren ätherischen Ölen 
problematisch, Gefahr eines 

Vollbrandes

Laubbaumförderung
(z. B. vitaler Buchen, Eichen)

• Ästung

• Regelmäßige Waldpflege

• Erhalt und Förderung eines 
Waldinnenklimas

Dünn
(z. B. Reisig, abgebrochene  

Äste, Durchforstungsmaterial)

Schnelle Holzfeuchte-
änderung und schneller 

Holzabbau
meist Hauptbrandlast bei Boden-

feuern (Lignin bei Naldel holz!)

Schließung der 
 Nährstoffkreisläufe 
• Regelmäßige Waldpflege

• Erhalt und Förderung eines 
Waldinnenklimas

Schließung der 
 Nährstoffkreisläufe 
• Regelmäßige Waldpflege

• In Einzelfällen klein schnei-
den und Boden kontakt 
herstellen 

• Erhalt und Förderung eines 
Waldinnenklimas

Grob 
(z. B. gesunde Starkäste,  

Bäume)

Längere Feuerdauer
höhere Glutproduktion, höhere 

Gefahr eines Schwelbrands

Mischwald
• Erhalt und Förderung eines 

Waldinnenklimas

• Regelmäßige Waldpflege

Grob 
 (z. B. starkes Kronenmaterial, 

Totholzbäume)

Längere Feuerdauer
höhere Glutproduktion, höhere 

Gefahr eines Schwelbrands

Tot 

Holzdimension

Zustand bzw. 
 Zersetzungsgrad

Brandverhalten

Maßnahme
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Totholz ist so wie alles übrige lebende organische Material potenziell brennbar. Im 
Allgemeinen gilt, dass dünnes Material schneller seinen Holzfeuchtegehalt ändert 
als stärkere Dimensionen. Totes Material ändert wiederum seinen Holzfeuchtegehalt 
schneller als lebendes Material. Untersuchungen aus Naturwaldreservaten der For-
schungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF) zeigen zur Abbaubarkeit 
von Totholz, dass die Verweildauer zunimmt mit abnehmendem Bodenkontakt, Zunah-
me der Dimension oder deren Kombination. Kleine Dimensionen reagieren sensitiver 
auf Umweltveränderungen (austrocknend). Zusätzlich gilt: Je mehr Lignin im Holz ist, 
desto schwerer ist der Abbauprozess und desto länger dauert er. Nadelhölzer werden 
i. d. R. deutlich langsamer zersetzt als Laubhölzer. Für die Brandtemperatur (den „Heiz-
wert“) gilt, je mehr Lignin im Holz enthalten ist, desto höher der Wert. Das Brandver-
halten kann je nach situativer Gegebenheit unterschiedlich sein. 

Bei den Überlegungen zur Gefahrenanalyse handelt es sich um situative Entscheidun-
gen, da insbesondere die Akkumulation sowie Umsetzungs- und Einarbeitungsrate 
von Totholz in den Boden standortabhängig sind. Bei der konstanten oberirdischen 
Zuführung an Totholz sollte eine Balance zwischen Zuführungsrate einerseits und 
Zersetzungsrate andererseits gefunden werden. Gerade in waldbrandgefährdeten 
Bereichen sollten Standorte nicht überfordert werden mit hohen Akkumulationen an 
oberirdischer Biomasse, die über viele Jahre nicht zersetzt werden. Eine Abbaubarkeit 
muss gewährleistet sein. Darauf abgestimmt erfolgt die konkrete Maßnahmenwahl, die 
dies begünstigt (z. B. Kleinschneiden, um besseren Bodenkontakt herzustellen, v. a. bei 
Kieferkronen). 

Bei der Umsetzung der rheinland-pfälzischen Nährstoffnachhaltigkeits-Richtlinie kann 
dies Niederschlag finden, indem im Sinne eines Regel-Ausnahme-Verhältnisses der Aus-
nahmetatbestand Waldbrandschutz ergänzt ist, womit in begründeten Ausnahmefällen 
von der Regelung abgewichen werden kann (z. B. eine Baumlänge um ein Schutzobjekt). 
In derartigen Fällen handelt es sich um Präventionsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr 
und damit nicht um forstwirtschaftliche Maßnahmen im engeren Sinne.

In begründeten Ausnahmefällen kann neben der Vermeidung die Entfernung von 
stehendem Totholz aus Brandschutzgründen zweckmäßig sein (z. B. in der Nähe von 
Wohngebieten, die Entnahme von trockenem Kalamitätsholz) oder die Schaffung von 
laubbaumreichen Waldbrandschutzzonen geboten sein. Derartige Zonierungen können 
auslaufende, bremsende laubbaumreiche Strukturen umfassen und bieten meist einen 
sicheren Ausgangspunkt für das taktische Vorgehen der Feuerwehr. 
Die Entnahme von Totholz stellt keine forstwirtschaftliche Maßnahme dar und ist da-
her im Einklang mit FSC® und der Richtlinie zur Nährstoffnachhaltigkeit.

Neben flachgründigen Böden mit geringem Wasserspeicher, frühzeitigem Wasserman-
gel und Trockenheitssymptomen sind unzersetzte, teppichartige Humusauflagen aus 
Nadelstreu nicht nur aus Sicht des Nährstoffhaushalts problematisch, sondern auch, da 
diese leicht austrocknen, leicht entzündlich und gut brennbar sind. Je stärker dimensio-
niert die Auflage, desto ungünstiger zumeist die assoziierten Folgen (z. B. Bildung und 
Ausbreitung von verdeckten Glutnestern). Laubstreu hat aus Sicht des Brandschutzes 
dagegen eine günstigere hemmende Eigenschaft.

Eine besondere Herausforderung stellen Flächen mit ehemaligen Kampfmitteln dar. Im 
Fall der Brandbekämpfung kann durch das Löschwasser Munition aus tieferen Boden-
horizonten freigelegt werden. Hinzu kommt, dass die metallische Ummantelung der 
Kampfmittel durch Korrosion zunehmend abgebaut ist. Dem Grundsatz nach sollte 
immer von einer Munitionsbelastung ausgegangen werden, der in Einzelfällen (z. B. 
Truppenübungsplatz Baumholder) besondere Beachtung zuteilwerden sollte.
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In der Zusammenschau dieser vielschichtigen 
Aspekte werden die Bedeutung präventiver Wald-
brandverhütung und konsequenter Maßnahmen-
planung deutlich. Im Grunde genommen geht es 
um eine Abwägung zwischen naturschutzfach-
lichen Zielen und Ausrichtungen der Waldbewirt-
schaftung, z. B. 

• Schutz natürlicher Lebensräume für eine Vielfalt 
an Tier- und Pflanzenarten,

• Erhalt der Abläufe der auf Totholz angewiesenen 
Arten,

• Totholz als Humuslieferant und günstig für 
Bodenfruchtbarkeit, Wasserspeicherung und 
Gesundheit kommender Wälder

mit denen des Brandschutzes, z. B.

• der potenziellen Gefahr gegenüber kritischer 
Infrastruktur, 

• Gefahr für Leib und Leben.

Ziel ist es, mögliche negative Auswirkungen von 
Bränden zu verringern, entweder über die Brand-
schwere oder -intensität durch einen präventiven 
Umgang mit brennbarem Material. Grundsätzlich 
brennt alles Holz und je trockener, desto besser. 
Dabei bleibt festzuhalten, dass (Tot-)Holz nicht die 
Ursache für einen Waldbrand darstellt, sondern 
menschliches Fehlverhalten. 

21
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c. Löschwasserversorgung und 
Wasserentnahmestellen

Ein Baustein in Konzepten zur Waldbrandpräven-
tion und -bekämpfung gerade in abgelegenen oder 
schwer erreichbaren Regionen ist die kontinuierliche 
Wasserversorgung. Im Wald kann regelmäßig auf 
keinerlei Wasserhydranten und selten auf Löschwas-
serteiche zurückgegriffen werden, der Transport von 
Löschwasser spielt deshalb eine bedeutende Rolle. 
Durch Wasserentnahmestellen entfällt der aufwen-
dige Transport von Wasser in den Wald. Mögliche 
Wasserentnahmestellen, auf die im Folgenden noch 
näher eingegangen wird, sind:

1. Unterirdische Löschwasserbehälter (z. B. Zisterne 
nach DIN 14230)

2. Natürliche offene Gewässer (Teich, Woog, Fließ-
gewässer)Löschwasserteiche nach DIN 14210

3. Löschwasserbrunnen nach DIN 14220 

Auf temporäre mobile Behälter wird im Anschluss an 
diese vier Möglichkeiten eingegangen. Sie sind aller-
dings weder ein Teil der Rettungskarte Forst noch ein 
Bestandteil der forstlichen Förderung.

Sofern nicht bereits geschehen, müssen Einrichtun-
gen der Löschwasservorhaltung von Forstamt und 
Feuerwehr gemeinsam kartiert und begutachtet 
werden. In vielen Fällen werden sie unbrauchbar sein, 
da Wasserentnahmestellen zugewachsen, verlandet 
oder komplett verschwunden sind. 

Die Löschwasserversorgung basiert auf einem örtlich 
abgestimmten Konzept, das Art, Anzahl, Menge und 
Verteilung von Wasserentnahmestellen im Verbund 
mit den technischen Möglichkeiten der Feuerwehr, 
der naturalen Ausgangssituation und der Gefähr-
dungssituation berücksichtigt.

Unter Beteiligung der Waldbesitzenden, der Ver-
bandsgemeinde bzw. des Kreises und der fachlich 
berührten Behörden (z. B. Wasserbehörde, Natur-
schutz) sollten Gefährdungsanalyse und Status quo 
(z. B. Löschwassermenge) jährlich oder anlassbezogen 
durch die Vertretung von Forstamt und Feuerwehr 
überprüft werden. Für die Entnahmestellen besteht 
die Möglichkeit der Digitalisierung im Rahmen des 
Wegeaktualisierungsverfahrens als Teil der Rettungs-
karte. 

Sofern eine Instandsetzung oder Unterhaltung aber 
möglich und notwendig erscheint, bietet folgende 
exemplarische Vorgehensweise einen Anhalt.

A) Bedarfsanalyse 

Wo gibt es Löschwasserentnahmestellen? 

• Kartierung möglicher Entnahmestellen und 
Priorisierung aufgrund der räumlichen Lage im 
Forstamt, in angrenzenden Revieren und der Lage 
zueinander als Teil des örtlichen Waldbrandkon-
zeptes

In welchem Zustand sind die Löschwasserentnah-
mestellen?

• Naturschutzstatus (z. B. § 30 BNatSchG Biotope 
oder andere Flächen, die aufgrund rechtlicher Vor-
schriften dauerhaft geschützt sind oder auf denen 
Maßnahmen untersagt sind)

• Wassertiefe im Sommer, ggf. Tiefenmessung: Ver-
ständnis für Gewässer im Wald schaffen (z. B. pe-
riodisches Austrocknen, Verschlammen mit Algen)

• Wie viel Wasser kann entnommen werden (z. B. 
Pumpleistung 150 Liter/Minute, 800 Liter/Minu-
te)? Welche Anforderungen sind dann zu erfüllen 
(z. B. gewisser Abstand zwischen Pumpenober-
kante und Wasseroberfläche)?

• Kann das Wasser aus offenen Entnahmestellen zur 
Verschmutzung der Pumpen führen (z. B. durch 
Schlamm, kleine Steine)?

Sind die Löschwasserentnahmestellen gut erreich-
bar (Kennzeichnung, Zufahrt, Zuwegung)?

• Fachliche Begutachtung mit der Feuerwehr 

• Wende-, Abstell- und Ausweichmöglichkeiten, 
Platz für Pumpe oder Fahrzeug, Lichtraum, Entnah-
mestelle(n), Randbewuchs, Eignung zur Wasser-
entnahme durch Hubschrauber etc.).

• Insbesondere bei großen Flächengebieten ist auf 
eine gute Erreichbarkeit auch mit entsprechendem 
Equipment zu achten. Dazu gehört u. a. ein or-
dentlicher Waldwegebau mit ausreichend dimen-
sioniertem Lichtraumprofil.
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Wo werden feuerwehrseitig zusätzliche Entnahme-
stellen benötigt? 

• Bedarfsanalyse basiert auf dem Status quo und 
einer Gefahrenanalyse unter Berücksichtigung der 
Waldbrandrisikogebiete

• Dokumentation, dass die vorhandenen Löschwas-
serentnahmestellen vollumfänglich auf Nutzung 
oder Ertüchtigung geprüft wurden. Erst danach 
kommt die Neuanlage in Betracht. Ziel ist es, 
einen Eingriff in Natur und Landschaft als auch 
höhere Finanzvolumen zu vermeiden.

• Die Neuanlage oder Verbesserung von Löschwas-
serentnahmestellen unterliegt den naturschutz- 
und wasserrechtlichen Bestimmungen. Diese sind 
in der Regel als Eingriff in Natur und Landschaft 
zu werten und durch die Naturschutz- und Was-
serbehörden genehmigen zu lassen. Im Fall einer 
Förderung sind die Genehmigungen bei Antrag-
stellung vorzulegen. 

B) Technische Anforderungen an 
die Wasserentnahmestellen
• Die Löschwasserentnahmestelle muss in der örtli-

chen Löschwasserkonzeption gemäß den Vorgaben 
des Rahmen-Alarm- und Einsatzplanes Waldbrand 
Rheinland-Pfalz (RAEP Waldbrand) und dem ört-
lichen Alarm- und Einsatzplan (AEP) in der jeweils 
gültigen Fassung berücksichtigt sein.

• Eine Zuwegung bzw. Anbindung zum nächsten 
LKW-fähigen Weg (NavLog-Klasse 1) mit direktem 
Anschluss muss zwingend vorhanden sein.

 - Vgl. DIN 14090 (Flächen für die Feuerwehr auf 
Grundstücken): befestigter Weg mit einem 
Lichtraumprofil von mindestens 3,0 Metern 
Breite und 3,5 Metern Höhe. Normale Forstwe-
ge werden nach einem geometrischen Richt-
wert angelegt, der diese Anforderungen erfüllt. 
Bewegungsflächen für die Feuerwehr nach DIN 
14090 sollten mit einer Kennzeichnung ver-
sehen sein, damit diese freigehalten werden. Die 
Bewegungsfläche muss für eine Achslast von 10 
Tonnen und eine Gesamtmasse von 16 Tonnen 
ausgelegt sein. Gleiches gilt für die Zufahrtswe-
ge. Bei der Planung der Bewegungsfläche muss 
die geodätische Saughöhe beachtet werden. 

 - Wendemöglichkeiten sollten in direkter Nähe 
bestehen, z. B. für einen Pendelverkehr.

• Bei Planung und Ausführung der Vorhaben zu 
Löschwasserentnahmestellen sind die anerkannten 
Regeln der Deutschen Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., Arbeitsblatt 
DWA-A904, Oktober 2005 in ihrer jeweils gelten-
den Fassung zu beachten.

• Die technischen Anforderungen können über ein 
Gutachten zusammengefasst werden unter Betei-
ligung betroffener Behörden und der Sondierung 
der Erfolgsaussichten, sofern Genehmigungen 
notwendig sind.

Unterirdische Löschwasserbehälter

• Die Anforderungen an unterirdische Löschwasser-
behälter werden in der DIN 14230 geregelt. Sie 
lassen sich durch ihr Fassungsvermögen in drei 
verschiedene Größen unterteilen: 

 - 75 bis 150 Kubikmeter  
(kleine Löschwasserbehälter)

 - 150 bis 300 Kubikmeter  
(mittlere Löschwasser behälter)

 - ab 300 Kubikmeter  
(große Löschwasserbehälter)

• Das Fassungsvermögen kann durch zwei verschie-
dene bauliche Varianten erreicht werden. Es findet 
entweder eine Nutzung eines einzelnen unterirdi-
schen Behälters statt, der die gesamte Löschwas-
sermenge fassen kann, oder es werden mehrere 
unterirdische Behälter im Verbund genutzt. Die 
Behälterform darf dabei beliebig gewählt werden, 
sodass sie den örtlichen Verhältnissen angepasst 
ist. Der Behälter muss jedoch so ausgeführt 
werden, dass er begehbar ist. Diese Notwendig-
keit dient der Durchführung von Inspektionen und 
Reinigungen. Eine Möglichkeit zur Umsetzung 
besteht durch den Einbau eines Serviceschachtes. 
Weitergehend benötigt der Löschwasserbehälter 
eine Saugleitung sowie ein Entlüftungssystem. 
Dabei ist zu beachten, dass bei einer Ausführung 
ohne Pumpensumpf der Wasserspiegel unterhalb 
des Saugkopfes nicht mit in das Fassungsvermö-
gen eingerechnet werden darf.

• Unterirdische Löschwasserbehälter verursachen 
in der Anschaffung und im Einbau hohe Kosten 
im fünfstelligen Bereich. Sie sind allerdings in 
Bezug auf Instandhaltung und Wartung einfacher 
zu handhaben als beispielsweise ein Löschwas-
serteich. Durch das geschlossene System ist das 
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Löschwasser vor Umwelteinflüssen geschützt. So 
kann eine Vereisung im Winter oder Verlandung 
durch Sediment verhindert werden.

• Als bauliche Anlage stellt der unterirdische 
Löschwasserbehälter einen Eingriff in Natur und 
Landschaft i. S. des § 14 BNatSchG dar. Unter 
Umständen sind eine baurechtliche Genehmigung 
und eine Waldumwandlungsgenehmigung nach 
§ 14 LWaldG notwendig mit entsprechenden 
Ausgleichsmaßnahmen; in der Regel sollte dies 
nicht der Fall sein, da die betreffenden Flächen als 
Nichtholzboden dem Wald i. S. des Gesetzes zuzu-
ordnen sind.

• Für Waldlandschaften können auch geringere Was-
sermengen (45 bis 60 Kubikmeter) hilfreich sein, 
dies ist örtlich zu prüfen. 

• Bestandserhebungen weiterer Möglichkeiten der 
Löschwasserversorgung (z. B. zum Vorkommen 
von Zisternen in bebauten Gebieten in räumlicher 
Nähe zu Wald). Eine Abstimmung zwischen Ge-
meinde und Kreis wird hierzu empfohlen.

Natürliche Gewässer

• Natürliche offene Gewässer bieten in der Regel 
eine unerschöpfliche Wasserquelle, sofern auch 
während und nach Trockenperioden nachweislich 
eine ausreichende Schüttung/ein ausreichender 
Wasservorrat vorhanden ist (z. B. nachweisbar über 
Messungen). Sie können in fließende und stehende 
Gewässer unterteilt werden. Dazu zählen Bäche, 
Flüsse, Kanäle, natürliche Weiher, Seen, Wooge, 
Talsperren und Hafenbecken.

• Wichtige Faktoren für eine Wasserentnahmestelle 
an natürlichen Gewässern sind vor allem die Zu-
gänglichkeit und Bewegungsfläche für die Feuer-
wehr. Idealerweise bietet die Bewegungsfläche 
Platz für mehrere Tragkraftspritzen oder Fahrzeug-
pumpen, damit eine parallele Löschwasserentnah-
me stattfinden kann. Weitergehend sollte darauf 
geachtet werden, dass der Höhenunterschied 
zwischen Wasserspiegel und Pumpe nicht mehr 
als 3 Meter betragen sollte. Bei einem höheren 
Größenunterschied nimmt die Förderleistung der 
Feuerlöschkreiselpumpen rapide ab.

• An schwer zugänglichen Uferstellen besteht die 
Möglichkeit, fest verlegte Saugleitungen zu installie-
ren. Durch eine schwenkbare Ausführung kann eine 
Verschlammung verhindert werden. Die Sauglei-
tung wird so erst im Einsatzfall zu Wasser gelassen.

• Hingewiesen sei neben der DIN 14244 (Löschwas-
ser-Sauganschlüsse – Überflur und Unterflur) auch 
darauf, dass nach heutigem Stand der Technik viele 
Feuerwehren auf andere Weise Wasser schöpfen 
können (z. B. Schwimmsaugkorb).

• Auch fließende Gewässer, die sehr wenig Wasser 
führen, können als Wasserentnahmestelle dienen. 
Durch den Einsatz von mobilen Stausystemen 
werden die Gewässer im Einsatzfall aufgestaut, 
sodass die Mindestwassertiefe für die Förderung 
des Wassers erreicht wird. Ein normaler Saugkorb 
der Größe A benötigt eine Wassertiefe von min-
destens 30 Zentimetern, um Wasser fördern zu 
können. Bei Gewässern mit einer niedrigeren Was-
sertiefe oder starker Bodenverschlammung gibt es 
eine Alternative. Die Schwimmsauger, oder auch 
Schwimmsaugkörbe genannt, können bereits ab 
einer Wassertiefe von fünf Zentimetern eingesetzt 
werden. Dabei saugen sie nur das Oberflächenwas-
ser ab, sodass das Ansaugen von Sediment verhin-
dert wird, damit die Pumpe nicht verstopft.

• Wasserentnahmestellen, die noch in den 1980er-
Jahren angelegt wurden, z. T. nach den strengen 
Anforderungen an Löschwasserteiche gem. DIN 
14210, entwickelten sich in den Folgejahren durch 
sehr extensive Inbetriebnahme regelmäßig zu Ge-
wässern mit alleiniger Funktion als Feuchtbiotop. 
Erfahrungen der letzten Jahre zeigen dabei, dass 
die Einrichtung einer Wasserentnahmestelle ohne 
hohen Aufwand möglich ist. Die Erfüllung der 
DIN 14210 ist nicht verpflichtend, sofern folgende 
Punkte berücksichtigt werden:

 - Abstimmung mit den fachlich berührten Behör-
den zur Beurteilung  der u. a. naturschutzfach-
lichen Wertigkeit des Gewässers

 - Ggf. wasserwirtschaftliche Untersuchung auf 
Schadstoffe im Boden

 - Geringe ingenieurbiologische Maßnahmen
 - Landschaftsangepasste und ggf. ökologisch 

hochwertige Veränderungen

Stehende Gewässer, die ertüchtigt werden, sollten 
nicht verlandet sein, um eine ausreichende Menge 
an Löschwasser zu bevorraten. Mit geringem 
Mittel- und Maschineneinsatz ist eine (Wieder-)
Herstellung einer Wasserentnahmestelle möglich, 
die z. B. einen befestigten Zugang zum Gewässer, 
eine Feuerwehr-Bewegungsfläche und eine vertief-
te Wasserstelle für den Saug- und Entnahmevor-
gang der Pumpe umfasst. Die örtliche Verbringung 
von Erdaushub kann zur Böschungsstabilisierung 
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genutzt werden oder mittels Verziehen zur Anlage 
von Feuchtbiotopen. 

• Beachtet werden muss die Notwendigkeit der 
Prüfung von Ingenieurbauwerken (vgl. DIN 1076, 
z. B. bei Dämmen als Stützbauwerke).

• Die regelmäßige Pflege und Instandhaltung von 
Wasserentnahmestellen ist notwendig und je 
nach Situation mit unterschiedlich hohen Be-
triebskosten verbunden; der Nutzen ist besonders 
bei kleinen Wassermengen meist gering. In der 
Mehrzahl der Fälle sind die Betriebskosten höher 
als bei unterirdischen Löschwasserbehältern. In 
Waldlandschaften muss regelmäßig Grünpflege 
am Objekt betrieben werden, damit der Teich nicht 
zuwächst. Weitergehend entsteht Sediment durch 
Äste und Blätter, die in den Teich fallen. Auch diese 
müssen regelmäßig entfernt werden.

• Für die Reaktivierung oder Unterhaltung eines 
Gewässers als Wasserentnahmestelle ist ggf. eine 
wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Im 
digitalen Wasserbuch sind Wasserrechte (z. B. 
Art, Nutzung, Hauptzweck, Nebenzweck, Status) 
online frei abrufbar: https://geoportal-wasser.
rlp-umwelt.de/servlet/is/8464/

Abbildung 13: Ertüchtigte Wasserentnahmestellen 
im Forstamt Bienwald: Saustegweiher, Koordinaten: 
49.03658°, 8.10152° (links) und Mundatweiher, 
 Koordinaten: 49.0323°, 8.075° (rechts) 

Löschwasserteiche

• Löschwasserteiche dienen der Vorhaltung von 
Wasser an bestimmten Orten, damit im Falle eines 
Brandes ausreichend Löschwasser zur Verfügung 
steht. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn eine 

anderweitige Löschwasserversorgung nicht exis-
tiert oder für die vorherrschende Brandlast unzu-
reichend vorhanden ist. Die DIN 14210 (Künstlich 
angelegte Löschwasserteiche) stellt Anforderun-
gen an einen Löschwasserteich, um Klarheit über 
die Eigenschaften zu liefern. Demnach müssen die 
Umfassungswände und der Teichboden abgedich-
tet sein. Der Teichboden darf kein starkes Gefälle 
aufweisen und es müssen 0,5 Meter breite Stufen 
vom Teichrand bis auf den Grund führen. Für die 
Wasserförderung benötigt ein Löschwasserteich 
ein fest eingebautes Saugrohr oder einen Saug-
schacht. Diese müssen so ausgeführt sein, dass 
sie zu jeder Zeit eisfrei bleiben. Das Zulaufrohr für 
die Wasserentnahme benötigt eine Antiwirbel-
platte. Darüber hinaus gibt es Anforderungen an 
die Dimensionierung des Saugschachtes und des 
Zulaufrohres in Abhängigkeit vom Nutzvolumen. 
Um den Löschwasserteich abzusichern, wird in der 
DIN eine komplette Einfriedung gefordert. Diese 
muss mindestens 1,1 Meter hoch sein und benötigt 
ein Tor mit einer Schließeinrichtung für die Feuer-
wehr. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass fließende 
Gewässer nicht durch einen Löschwasserteich 
hindurchfließen dürfen. Sollte ein angrenzendes 
Gewässer oder Regenwasser für die Befüllung des 

Teiches dienen, so darf es nur über einen Sand-
fang eingeleitet werden. Diese umfangreichen 
Bedingungen an einen Löschwasserteich führen zu 
hohen Baukosten im fünfstelligen Bereich. In den 
Anschaffungskosten sind Löschwasserteiche und 
unterirdische Löschwasserbehälter somit ver-
gleichbar. 

• Die DIN-Norm 14210 (Künstlich angelegte Lösch-
wasserteiche) gibt Hinweise zur heutigen Anlage 
oder Reaktivierung. Zu beachten ist, dass sie pri-

https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/servlet/is/8464/
https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/servlet/is/8464/


26

2. PRÄVENTION, VORBEREITUNG UND WALDBRANDVERHÜTUNG

mär dem Objektschutz im Wald dient (z. B. Gast-
haus im Wald). Für Waldlandschaften sind aber 
auch kleinere Wassermengen als die dort genann-
ten 1.000 Kubikmeter häufig ausreichend. Das 
betrifft auch das Vorhandensein eines Saugrohrs, 
das möglichweise durch Sedimente zugeschlammt 
wird und auf das verzichtet werden kann. Größere 
erforderliche Baumaßnahmen können so vermie-
den werden. 

Löschwasserbrunnen

• Mithilfe von Löschwasserbrunnen kann Löschwas-
ser aus dem Grundwasser entnommen werden. 
Die Anforderungen für derartige Brunnen sind in 
der DIN 14220 (Löschwasserbrunnen) geregelt. 
Zwei verschiedene Möglichkeiten werden in der 
Praxis zur Wasserförderung umgesetzt. Die erste 
Möglichkeit besteht darin, das Wasser über einen 
Saugbetrieb zu fördern. Dies ist nur möglich, so-
lange die geodätische Saughöhe von 7,5 Metern 
eingehalten werden kann. Sollte der Grundwasser-
spiegel tiefer liegen oder während des Saugvor-
gangs unter diese Marke fallen, so muss die zweite 
Variante gewählt werden. Hierbei wird in dem 
Löschwasserbrunnen eine Tiefpumpe installiert, 
die das Wasser nach oben pumpt. Auf diesem Weg 
wird das Problem der geodätischen Saughöhe um-
gangen. Löschwasserbrunnen werden auf Grundla-
ge ihrer Ergiebigkeit in drei Größen unterteilt:

 - 400 bis 800 Liter pro Minute (kleine Löschwas-
serbrunnen)

 - 800 bis 1.600 Liter pro Minute (mittlere Lösch-
wasserbrunnen)

 - ab 1.600 Liter pro Minute (große Löschwasser-
brunnen)

• Von großer Wichtigkeit ist eine Gewährleistung 
der Fördermenge für einen Zeitraum von 2 Stun-
den. Vorher darf die Wasserquelle nicht erschöpft 
sein.

• Im Bundesland Brandenburg kommen bereits ver-
stärkt Löschwasserbrunnen in Waldgebieten zum 
Einsatz. Die Kosten für den Bau befinden sich im 
vierstelligen Bereich und sind somit niedriger als 
beispielsweise bei einem unterirdischen Lösch-
wasserbehälter. Es empfiehlt sich, ein- bis zweimal 
im Jahr die Funktion sowie die Fördermenge zu 
kontrollieren. 

• Da es sich bei Löschwasserbrunnen in der Regel 
nicht um Bauobjekte handelt, sind sie baugeneh-
migungsfrei. Eine Installation bedarf einer wasser-
rechtlichen und naturschutzfachlichen Genehmi-
gung. 

Resümierend lässt sich festhalten, dass verschie-
denste Methoden zum Vorhalten von Löschwasser 
existieren, die unterschiedliche Vor- und Nachteile 
haben. Es bedarf der Berücksichtigung der jeweiligen 
Gegebenheiten, um die ideale Methode auszuwäh-
len. Die Normen stellen Anforderungen an die ver-
schiedenen Umsetzungsmöglichkeiten, um Klarheit 
über die Eigenschaften und Bedingungen zu schaffen, 
was der Qualitätssicherung dient. Eine DIN-Norm 
stellt lediglich eine Empfehlung dar und ist nicht 
verpflichtend (Deutsches Institut für Normung e. 
V.). Die Normen stellen aber Anforderungen an die 
verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten bezüglich 
der Eigenschaften von Produkten, Dienstleistungen 
oder Verfahren, was der Qualitätssicherung dient 
und schaffen damit eine Standardisierung. Zugleich 
gewährleistet eine DIN-Norm eine gewisse Rechts-
sicherheit.

Abbildung 14: Kopfstation eines Tiefbrunnens bei 
Quast, Lübtheener Heide
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Vergleich Löschwasserentnahmestellen

Nr. Löschwasserent-
nahmestellen

Vorteile und Nutzen Nachteile Ungefährer 
 Kostenrahmen

1 • Unterirdischer 
Löschwasser-
behälter (z. B. 
Zisterne nach 
DIN 14230)

• Behälterform kann an örtliche Verhältnisse 
angepasst werden

• Instandhaltung und Wartung einfacher zu 
handhaben im Vergleich zu Löschwassertei-
chen nach DIN 14210

• Löschwasser ist in dem geschlossenen Sys-
tem vor Umwelteinflüssen geschützt (z. B. 
Vereisung im Winter, Verlandung durch Sedi-
ment kann verhindert werden)

• Auflagen des Natur-
schutzes, wasserrecht-
liche Belange

• Hohe Anschaffungs- und 
Einbaukosten

• Im Fall der DIN-Norm 
14230 muss der Be-
hälter so ausgeführt 
werden, dass er begeh-
bar ist (für Inspektion 
und Reinigung), z. B. 
durch den Einbau eines 
Serviceschachts.

• Fünf- bis sechs-
stelliger Bereich 

• Anschaffungs-
kosten vergleich-
bar mit Lösch-
wasserteichen 
nach DIN 14210

2 • Natürliche 
 offene Gewässer

• Löschwasserreserve, die nach Kapazität und 
Zugänglichkeit schnell erhoben werden kann

• Häufig handelt es sich um unerschöpfliche 
Wasserquellen (z. B. Bäche, Flüsse, Kanäle, 
natürliche Weiher, Seen, Hafenbecken)

• Zugänglichkeit und Bewegungsfläche meist 
gegeben oder einfach herstellbar

• An schwer zugänglichen Uferstellen lassen 
sich fest verlegte (schwenkbare) Saugleitun-
gen installieren, sodass eine Verschlammung 
verhindert werden kann. 

• Einsatz mobiler Stausysteme  oder 
Schwimmsaugkörbe und damit auch Nut-
zung von fließenden Gewässern, die sehr 
wenig Wasser führen

• Maßnahmen der Ertüchtigung lassen sich  – 
je nach natürlichen Gegebenheiten – kosten-
sparsam realisieren (sollte i. d. R. auch für die 
Pflege und Instandhaltung zutreffen). 

• Häufig nicht zugäng-
lich oder weitestgehend 
verlandet (z. B. Teiche, 
Weiher, kleine Fließge-
wässer), sodass nur eine 
unzureichende Menge 
an Wasser vorhanden ist

• Umbau von bestehen-
den Fischteichen oder 
Weihern, um der DIN-
Norm 14210 zu entspre-
chen, ist sehr aufwendig, 
i. d. R. wirtschaftlich 
nicht tragbar, Geneh-
migung aufgrund der 
Nutzungsänderung wäre 
notwendig

• Äste, Blätter und Sedi-
ment müssen regelmä-
ßig entfernt werden.

• Drei- bis sechs-
stelliger Bereich

3 • Löschwasser-
teiche nach DIN 
14210

• Hohe Standards, die zwar für Waldlandschaf-
ten ungeeignet sind, dafür aber im Objekt-
schutz v. a. im urbanen Raum eine Löschwas-
serversorgung gewährleisten können

• Im Wald i. d. R. unge-
eignet, da kein örtlich 
festgelegter Objekt-
schutz (Ausnahme z. B. 
Gaststätten o. Ä.)

• Hohe Bau- und Instand-
haltungskosten

• Pflege- und Unterhal-
tungsaufwand

• Sehr hohe Verduns-
tungsrate im Sommer

• Häufig nennenswerte 
Fremdstoffanteile, da-
durch Störungen bei den 
Pumpen

• Fünf- bis sechs-
stelliger Bereich

4 • Löschwasser-
brunnen nach 
DIN 14220

• Geringer Eingriff in Natur und Landschaft
• Überschaubarer Wartungsaufwand zur Kont-

rolle (ein- bis zweimal pro Jahr) von Funktion 
und Fördermenge

• Entnahme aus Tiefen, 
die auch für das Trink-
wassernetz genutzt 
werden

• Vierstelliger 
 Bereich
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C) Maßnahmenplanung, 
 Ausschreibung und Vergabe
• Grobe Kostenschätzung zur Beseitigung der 

 Mängel und Klärung der Finanzierung; prüfen, ob 
evtl. Fördermöglichkeiten bestehen

• Mit kleinen Baumaßnahmen gehen weniger Pro-
bleme und Einschränkungen bei der Waldbrand-
prävention einher (z. B. in verschiedenen Bereichen 
keine bauliche Genehmigung notwendig; anders 
bei einer Anfahrt, die zwar für Fahrzeuge über 20 
Tonnen geeignet ist, die aber nicht in das Waldbild 
passt) 

• Praktikable Möglichkeiten diskutieren (z. B. Spund-
wand einziehen zur Entnahme mit Saugkorb  und 
-schlauch)

• Sondierung der Erfolgsaussichten, sofern Geneh-
migungen notwendig sind

• Objekte und Maßnahmen sind ausgewählt.

• Beteiligung betroffener Behörden, Sondierung der 
Erfolgsaussichten, sofern Genehmigungen not-
wendig sind

• Mittel und Genehmigungen sind beantragt.

• Ausschreibung (z. B. verschiedene Ausbaugrade, 
Szenarien)

D) Durchführung und Abrechnung 
der Leistungen
• Abnahme der Leistung

• Welche Pflege ist notwendig (z. B. Art und Intensi-
tät)? In welchem Zustand ist die Anfahrtskante? 
Wie ist die Zuständigkeit für die Pflege und Unter-
haltung?

E) Beschilderung, Kartierung und 
Digitalisierung
Jede DIN-gerechte Wasserentnahmestelle ist in 
Anlehnung an die DIN 4066 an Ort und Stelle zu 
beschildern.

Grundsätzlich hat jede Wasserentnahmestelle, die 
digitalisiert wird, folgende Kriterien zu erfüllen:

• Ganzjährige Wasserverfügbarkeit (zu prüfen in den 
Sommermonaten)

• Mindestmenge an Wasser (z. B. mehr als 45.000 
bis 60.000 Liter)

• Klärung mit Feuerwehr, inwieweit DIN-Mindest-
menge oder weniger ausreicht aufgrund kleinerer 
Zisternen

• Ganzjährige Anfahrbarkeit und freie Bewegungs-
fläche für Feuerwehrfahrzeuge

• Eingabe im Betriebs-GIS (WaldIS-rlp) von Landes-
forsten Rheinland-Pfalz, verbunden mit der min-
destens jährlichen Überprüfung und Kontrolle, ggf. 
Pflege und Unterhaltung inklusive Dokumentation 
und Qualitätssicherung

• Wasserentnahmestelle ist Teil der Rettungskarte 
Forst (NavLOG)

• Der offizielle Auftrag der Verwaltung zur Daten-
pflege hat den Stichtag 1. März eines jeden Jahres 
für Pflege, Aktualisierung und Neuanlage. Am 
Prozessende steht die Datenabgabe an die NavLog 
GmbH, die die Daten aufbereitet und den Behör-
den und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
(BOS) zur Verfügung stellt. Die Symbole sind ab-
gestimmt mit dem Ministerium des Innern und für 
Sport.

Besonders in niederschlagsarmen Gegenden mit we-
niger Oberflächenwasser sollten weitere Möglichkei-
ten der Löschwassernutzung geprüft werden. Dazu 
zählen die Bundespolizei (z. B. straßenfähige Wasser-
werfer), landwirtschaftliche Betriebe (z. B. mobile 
Löschwasserbehälter, Wassercontainer bzw. Tanks 
mitsamt Fahrgestellen, Wasserblasen bzw. Falttanks 
o. Ä.), die bei der Wasservorhaltung und dem Was-
sertransport unterstützen können. Zu Beginn einer 
Brandsaison können die Maßnahmen an strategisch 
ausgewählten Punkten im Gelände positioniert 
werden, um für einen möglichen Einsatz gerüstet 
zu sein. Denkbar ist auch die temporäre Vorhaltung 
einzelner Maßnahmen, bis andere Entnahme- oder 
Vorhaltearten verfügbar sind. Zu berücksichtigen ist 
bei der Auswahl auch immer die Verhältnismäßigkeit, 
Flexibilität, Wassermenge und Anfälligkeit gegenüber 
Vandalismus. Daneben können Industrieanlagen, die 
größere Wassermengen vorhalten, oder Wasserlei-
tungen als Löschwasserleitungen im oder nahe dem 
Wald einen weiteren Baustein eines örtlichen Wald-
brandkonzepts bilden.
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Überlegungen zur maximalen Löschentfernung 

Die Waldwegedichten sind landesweit sehr unterschiedlich. Während in den meisten Fällen 
die Wegeabstände so gering sind, dass mit normaler Schlauchausstattung (s. u.) die Zwi-
schenbereiche mit Löschwasser erreichbar sind, gibt es aber auch Fälle, bei denen die Ab-
stände vermutlich zu groß sind.

Betrachtet man nun die Gefahrenabwehrstruktur, insbesondere den RAEP Waldbrand, so ist 
in der Regel bei Alarmstufe 1 ein Löschfahrzeug mit einem mindestens 1.000 Liter fassen-
den Löschwassertank vorhanden. Dabei liefern die B-Schläuche das Wasser bis zu einem 
Verteiler, danach kommen die C-Schläuche zum Einsatz, die das Wasser in die Breite vertei-
len.

Nach dem Konzept „Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung in Rheinland-Pfalz“ müssen 
Gemeinden mindestens eine Zusatzbeladung „Vegetationsbrand“ vorhalten, insofern ein 
Risiko für Wald- und Vegetationsbrände besteht. Dort enthalten sind unter anderem D-
Schläuche und D-Hohlstrahlrohre. Somit wird hier mit C- und D-Schläuchen vorgegangen. 
Diese haben einen geringeren Durchmesser, was von Vorteil ist, da im Wald das benötigte 
Löschwasser durch die Löschwassertanks der Löschfahrzeuge oder durch das Verlegen von 
Schlauchleitungen (lange Wegestrecke) herbeigeführt werden muss und so ein größerer 
zeitlicher Puffer vorhanden ist, um weiteres Löschwasser nachzuführen. Somit ergeben sich 
zwei verschiedene Vorgehensweisen:

Verwendung von B- und C-Schläuchen: Verwendung von C- und D-Schläuchen:

 Höhere Löschleistung

 Niedrige Druckverluste

 Größere Löschwassermenge zum Füllen der 
Schlauchleitung

 Höheres Gewicht

 Höhere Kraftanstrengung

 Weniger sparsamer Einsatz des Löschwassers

 Geringere Löschwassermenge zum Füllen der 
Schlauchleitung

 Geringeres Gewicht

 Weniger Kraftanstrengung

 Sparsamerer Einsatz des Löschwassers

 Geringere Löschleistung

 Höhere Druckverluste

Unter der Annahme einer Höhenzunahme von 35 Metern (25 Prozent Steigung) ergibt sich 
für beide Möglichkeiten eine theoretische maximale bzw. sinnvolle Löschentfernung von 
circa 140 Metern.

Die maximale Löschentfernung von einem Waldweg bis zur  Brandstelle 
beträgt circa 140 Meter.

Die Forstämter sollten im Rahmen der Strategieplanungen überprüfen, wo sich Waldgebie-
te befinden, bei denen die Wegeabstände so groß sind, dass evtl. Partien nicht mit Lösch-
wasser erreichbar wären. Diese Waldorte sind zu kartieren und mit den örtlichen Feuerweh-
ren mögliche Alternativen zu erörtern. Berücksichtigung finden kann hier die Prüfung von 
Zu- und Abfahrten, Einbahnstraßenregelungen oder Möglichkeiten eines Kreisverkehrs.

Entsprechend des § 3 LBKG ist eine „den örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr auf-
zustellen und mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen auszustatten […]“. 
Allgemeingültige Empfehlungen sind daher nicht oder nur eingeschränkt möglich. Entscheidend 
sind die Verhältnisse vor Ort, die die Verantwortlichen jährlich prüfen. 
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d. Technische Maßnahmen
Waldarbeiten gehen heute mit keinerlei Funkenflug 
mehr einher. 

Alle technischen Maßnahmen müssen im Einklang 
mit Naturschutzrecht sein (z. B. gesetzlich geschützte 
Biotope nach § 30 BNatSchG, Natura-2000-Gebie-
te). Zu den technisch-betrieblichen Maßnahmen bei 
feuergefährdeten Betrieben zählen:

• Walderschließung (z. B. gefährdeter größerer 
Waldbereiche) und deren Unterhaltung und In-
standsetzung

• Offenhalten der Zufahrtswege in den Wald für 
Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wege-
schranken mit einheitlichen Schlüsseln)

• Entnahmestellen für Löschwasser und deren be-
darfsweise Reaktivierung, Anlage oder Ausbau

• In Abstimmung mit örtlichen Dienststellen für 
Brandschutz Auswahl von Hubschrauberlande-
stellen

• Prüfung von Handgeräten und Feuerlöschern (z. B. 
auf Einsatzfähigkeit)

• In Gefahrenbereichen und während der Wald-
brandsaison keine Holzpolterung, Lagerung von 
Kronenholz oder gehacktem Material an brandex-
ponierten Stellen 

• Obwohl kein rechtlicher Mindestabstand gegeben 
ist, ist die Empfehlung für den Abstand von Wohn-
bebauung zu Wald 35 Meter.

Anforderungen an die Basiserschließung ergeben 
sich aus den forstbetrieblichen Erfordernissen, der 
Sicherstellung der Ausbaustandards der Holzab-
fuhr, der Rettungskette Forst und dem Schutz des 
Waldes gegenüber Waldbrand. Die Zielwegedichte 
im Bereich eines Forstamtes wird forstamtsweise 
und je Transportgebiet festgelegt. Wichtigstes 
Kriterium dabei ist die Hangneigung.. Nach den 
Hangneigungsklassen bis 20 Prozent beträgt sie 20 
Laufmeter/Hektar und ab 21 Prozent beträgt sie 
30 Laufmeter/Hektar. 

Eine Auswahl an Informationen und Kennzahlen 
nach dem Handbuch Walderschließung zum Stan-
dard LKW-Weg (NavLog Wegeklasse 1):

• Bauweise: i.d.R. Sand-Wasser-gebunden aus 
scharfkantig und kubisch gebrochenem Natur-
steinmaterial mit ausreichender Härte und 
gleichmäßiger Korngrößenverteilung von Fein-, 
Mittel- und Grobkorn in unterschiedlicher Korn-
größenabstufung, siebliniengerecht (sog. Mine-
ralbeton)

• Fahrbahnbreite i .d. R. 3,5 Meter, mindestens 3 
Meter (auf 3 Meter Breite muss die Tragfähigkeit 
gewährleistet sein) 

• Ausweichstellen (soweit erforderlich)

• Wendeplatten

• Lichtraumprofil (mindestens 4 Meter breit und 
4,2 Meter hoch, an Polter- und Lagerplätzen ist 
ein entsprechend großzügigeres Lichtraumprofil 
zu schaffen)

• Kurvenradius flaches Gelände: i. d. R. 30 Meter 
(NavLog); mindestens jedoch 20 Meter (RLW 
2016); steiles Gelände: mindestens 12 Meter 
(RLW 2016)

• Längsneigung Fahrbahn (Steigung/Gefälle):  
i. d. R. bis maximal 8 Prozent (in Ausnahmefällen 
bis maximal 12 Prozent)

• Querneigung Fahrbahn: 4 bis 6 Prozent beidseitig 
(Rundprofil); in engen Kurven 6 Prozent einseitig 
zum Kurveninneren

• Maximal zulässige Einzelachslast: maximal 11,5 
Tonnen

• Wendemöglichkeit: Wendeplatte von circa. 25 
Meter Durchmesser oder Wendehammer mit cir-
ca 30  Meter Gesamttiefe (einschließlich vorge-
lagerter Wegebreite) und 5 Meter Breite, dessen 
Einmündung mit einem Radius von mindestens 5 
Metern nach beiden Seiten gerundet ist

Für eine gezielte feuerwehrtechnische Fahrzeugauf-
stellung und ein koordiniertes Vorgehen ist neben 
dem Netz an ganzjährig oder periodisch befahrbaren 
Wegen die regelmäßige Pflege und Instandsetzung 
der Wegeinfrastruktur notwendig. 
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e. Kartenmaterial
Auf Landesebene besteht seit 2020 eine Lizenzverein-
barung mit der NavLog GmbH für Behörden und Orga-
nisationen mit Sicherheitsaufgaben (kurz BOS). Damit 
kann auf eine einheitliche Grundlage zurückgegriffen 
werden, sowohl für die präventive Arbeit als auch für den 
Einsatzfall. Die Karten können digital oder analog bei 
der Aufstellung eines Lagebilds, der Planung der Einsatz-
taktik oder der Einsatznachbereitung eingesetzt werden. 
Bezugssystem ist das UTM-Koordinatensystem, was bei 
der Ortsangabe und -findung wichtig ist. 

Für Rheinland-Pfalz umfasst das Kartenwerk rund 180 
Karten, die unter anderem auf mehr als 12.500 Rettungs-
punkten basieren. Diese Karten werden jährlich aktua-
lisiert und und sind über das Brand- und Katastrophen-
schutzportal abrufbar. 

Die Aktualisierung der Karten erfolgt auf Revier- und 
Forstamtsebene. Dort werden die Wegedaten jährlich 
kontrolliert. Die Rettungspunkte sind den örtlichen BOS 
in der Regel bekannt. Rettungspunkte können von BOS 
angefahren werden. 

Informationen in der Rettungskarte Forst:

• Ortsbezeichnungen

• Wald

• Fahrwege im Wald und deren Anschluss an das öffent-
liche Wegenetz
 - Blau = ganzjährige Befahrbarkeit
 - Rot = periodische Befahrbarkeit

• Wende- und Ausweichstellen

• Rettungspunkte

• Grenzen (z. B. Landesgrenze, Landkreisgrenze)

• Höhenlinien

• Löschwasserentnahmestellen im Wald  

Mit der „Hilfe im Wald“-App können im Wald hilfe-
suchende Menschen in allen Waldbesitzarten ihren 
Standort – basierend auf dem Rettungspunkt – an die 
Leitstelle und die Rettungskräfte weitergeben. 

Daneben besitzen die Integrierten Leitstellen in Rhein-
land-Pfalz die Möglichkeit, mithilfe der Technologie 
„Advanced Mobile Location“ (kurz AML) den Standort 
über den Telefonanruf zu ermitteln.

Abbildung 15: Rettungskarte

Abbildung 17: Startbildschirm 
der „Hilfe im Wald“-App

Abbildung 16: Rettungskette Forst 
Anfahrpunkt: 6013-755  
Achtung: Die Ziffern nicht mit der 
Telefonnummer ver wechseln!
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